
GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND MARBACH AM NECKAR  
IV-621.31 Schub / Bald 
 
 
V O R L A G E  
 
für die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Marbach am Neckar am 27.04.2022 
 
- II, IV –  
Anlagen:  4 
 
 
23. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Gemeindeverwaltungsver-
band Marbach am Neckar - Mischgebietsfläche „Ludwigsburger Straße“, 
Stadt Marbach am Neckar 
 
-Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Sachverhalt:  
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Marbach am 
Neckar hat in Ihrer Sitzung am 01. Dezember 2021 beschlossen, ein Flächennut-
zungs-planänderungsverfahren einzuleiten, mit der Zielsetzung, eine im Flächennut-
zungsplan dargestellte gewerbliche Baufläche an der Ludwigsburger Straße als 
Mischgebietsfläche auszuweisen.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung konnten die Planunterlagen in der 
Zeitspanne vom 06. Dezember 2021 bis 07. Januar 2022 im Stadtbauamt der Stadt 
Marbach am Neckar eingesehen werden. In dieser Zeitspanne konnten die Unterla-
gen zur Flächennutzungsplanänderung zudem auf der Homepage des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Marbach am Neckar (www.gvv-marbach.de) und auf der 
Homepage der Stadt Marbach am Neckar (www.schillerstadt-marbach.de) eingese-
hen werden. Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 PlanSiG 
(Planungssicherstellungsgesetz) in den Verwaltungen der Verbandsgemeinden Mar-
bach am Neckar, Benningen, Erdmannhausen und Affalterbach wird durch die Veröf-
fentlichung im Internet ersetzt. Hinweise oder Anregungen zu der Flächennutzungs-
planänderung wurden im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung weder in der 
Stadt Marbach am Neckar noch in den Verbandsgemeinden Affalterbach, Benningen 
und Erdmannhausen abgegeben.  
 
Im Rahmen der parallel zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung vorgenommenen frühzeiti-
ge Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB wurden folgende Stellungnahmen mit Hinweisen oder Anregungen 
abgegeben, vgl. Anlage 1: 
 
1. Bürgermeisteramt Affalterbach, Stellungnahme vom 30.12.2021 
Siehe Anlage 1, S. 3 
 
Von Seiten der Stadt Affalterbach bestehen keine Einwände zur Flächennutzungs-
planänderung. Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Deutsche Telekom Technik GmbH, Stellungnahme vom 15.12.2021 
Siehe Anlage 1, S. 4 – 7 
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Von Seiten der Telekom bestehen keine Einwände zur Flächennutzungsplanände-
rung. Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis, dass sich im Planbereich Telekommunikationslinien der Telekom befin-
den sowie die Belange der Telekom - z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestör-
te Nutzung ihres Netzes sowie ihre Vermögensinteressen – werden berücksichtigt. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien wird weiterhin gewährleistet 
bleiben. 
 
Der Verweis auf die abgegebene Stellungnahme vom 09.12.2021 im parallellaufen-
den Bebauungsplanverfahren wird zur Kenntnis genommen. Die Belange werden im 
Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
3. Landesnaturschutzverband Arbeitskreis Ludwigsburg LNV, Stellungnahme 
vom 04.01.2022 
Siehe Anlage 1, S. 8 – 10 
 
Der Verweis auf die abgegebene Stellungnahme vom 22.12.2021 im parallellaufen-
den Bebauungsplanverfahren wird zur Kenntnis genommen. Die Belange werden im 
Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
4. Landratsamt Ludwigsburg, Stellungnahme vom 14.01.2022 
Siehe Anlage 1, S. 11 – 12 
 
Naturschutz 
Der Hinweis, dass eine gewisse Überschneidung mit dem Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) und dem gemäß § 33 Abs. 1 NatSchG geschützten Biotop zur L1100 besteht, 
wird zur Kenntnis genommen.  
 
Sowohl in der Begründung als auch im Umweltbericht des Bebauungsplanvorentwur-
fes wird auf den Eingriff in das LSG und in das Biotop eingegangen. Für den gering-
fügigen Eingriff von ca. 0,14 ha in das LSG wurde bereits mit Planungsanstoß 2019 
bei den zuständigen Fachbehörden eine mögliche Befreiung von der Landschafts-
schutzverordnung angefragt. In Vorbereitung zum Bauleitplanverfahren im Jahre 
2021 wurde dieser Befreiung seitens des Landratsamtes vorläufig zugestimmt. Vor 
Satzungsbeschluss wird formell ein Antrag auf Befreiung bei der Unteren Natur-
schutzbehörde gestellt. 
 
Für den Eingriff in das schützenswerte Biotop wird die Stadt Marbach vor Satzungs-
beschluss eine Ausnahmegenehmigung stellen. Zeitgleich wird ein gleichartiger Aus-
gleich in räumlicher Nähe neu angelegt werden. 
 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
Die Hinweise bzgl. Darstellung von Altlasten in Flächennutzungsplänen und eine An-
passung im Umweltbericht werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  
 
Immissionsschutz 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird ein schalltechnisches Gutachten erstellt, 
um entsprechende Maßnahmen zum Lärmschutz festzulegen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Straßen 
Die Ablehnung einer zweiten Zufahrt auf die L1100 wird aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit und der Verschlechterung der Leichtigkeit des Verkehrs zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt Marbach am Neckar, der Bauherr und Architekt sowie die zu-
ständige Fachbehörde des Landratsamt Ludwigsburg hatten bereits am 17.11.2021 
eine Rücksprache, um die verkehrsrechtlichen Punkte zu klären. Die Besprechung 
war nicht abschließend. Bis zum Bebauungsplanentwurf wird erneut der Kontakt zum 
Straßenbaulastträger gesucht, um den Gedanken der zweiten bereits bestehenden 
Zufahrt mit „Rechts-rein-rechts-raus“-Charakter weiterzuverfolgen. 
 
5. Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau, Stellungnahme vom 16.12.2021 
Siehe Anlage 1, S. 13 – 16 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Hinweise im Bereich „Geotechnik“ und „Grundwasser“ werden in der Flächennut-
zungsplanänderung entsprechend ergänzt bzw. im Bebauungsplanentwurf. 
 
6. Regierungspräsidium Stuttgart, Stellungnahme vom 30.12.2021 
Siehe Anlage 1, S. 17 – 19 
 
Von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart gibt es keine Einwände gegen die 
Flächennutzungsplanänderung.  
 
Für den Fachbereich „Mobilität, Verkehr, Straßen“ wird auf die im parallellaufenden 
Bebauungsplanverfahren eingereichte Stellungnahme Rücksicht genommen.  
 
7. Stadt Ludwigburg, Stellungnahme vom 03.12.2021  
Siehe Anlage 1, S. 20 
 
Von Seiten der Stadt Ludwigsburg gibt es keine Einwände gegen die Flächennut-
zungsplanänderung.  
 
8. Verband Region Stuttgart, Stellungnahme vom 28.01.2022 
Siehe Anlage 1, S. 21 – 22 
 
Der Hinweis zum Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet (LSG) wird zur Kenntnis 
genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
 
Der Hinweis, dass das Plangebiet nach Plansatz 3.3.6 (G) laut Regionalplan in einem 
Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkommen liegt und gegen zeitweilige 
oder dauernde Beeinträchtigungen oder Gefährdungen hinsichtlich der Wassergüte 
und der Wassermenge zu sichern sind, wird berücksichtigt und in die Begründung mit 
aufgenommen. 
 
9. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Stellungnahme 
vom 08.12.2021 
Siehe Anlage 1, S. 23 
 
Von Seiten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes gibt es keine 
Einwände gegen die Flächennutzungsplanänderung.  
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10. Zweckverband Landeswasserversorgung, Stellungnahme vom 06.12.2021 
Siehe Anlage 1, S. 24 
 
Von Seiten des Zweckverbandes Landeswasserversorgung gibt es keine Einwände 
gegen die Flächennutzungsplanänderung.  
 
 
Der Lageplan mit Abgrenzung des Plangebietes für die 23. Flächennutzungsplanän-
derung Mischgebietsfläche „Ludwigsburger Straße“ sowie die zugehörige Begrün-
dung und der Umweltbericht der Werkgruppe gruen sind als Anlagen 2 - 4 beigefügt. 
 
Antrag:   
 
Die Vertreter der Stadt Marbach am Neckar in der Verbandsversammlung des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Marbach am Neckar werden beauftragt, folgendem 
Antrag zuzustimmen: 
 
1. Die Hinweise des Bürgermeisteramtes Affalterbach werden zur Kenntnis genom-

men. 
 
2. Die Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH werden zur Kenntnis ge-

nommen und berücksichtigt. 
 
3. Die Hinweise des Landesnaturschutzverbandes Arbeitskreis Ludwigsburg LNV 

werden zur Kenntnis genommen.  
 
4. Die Hinweise des Landratsamtes Ludwigsburg werden zur Kenntnis genommen. 

Den aufgeführten Anregungen wird entsprochen. 
 
5. Die Hinweise des Regierungspräsidiums Freiburg Landesamt für Geologie, Roh-

stoffe und Bergbau werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
6. Die Hinweise des Regierungspräsidiums Stuttgart werden zur Kenntnis genom-

men. 
 
7. Die Hinweise der Stadt Ludwigsburg werden zur Kenntnis genommen. 
 
8. Die Hinweise des Verbandes Region Stuttgart werden zur Kenntnis genommen 

und berücksichtigt. 
 
9. Die Hinweise der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

werden zur Kenntnis genommen. 
 
10. Die Hinweise des Zweckverbandes Landeswasserversorgung werden zur Kennt-

nis genommen. 
 
11. Dem Entwurf für die Flächennutzungsplanänderung Mischgebietsfläche „Lud-

wigsburger Straße“, Stadt Marbach am Neckar, bestehend aus dem Lageplan 
der Verbandsverwaltung sowie der zugehörigen Begründung vom 21. September 
2021 mit Änderung vom 24. Februar 2022 wird zugestimmt. 
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12. Dem Entwurf des Umweltberichtes mit der vorbereitenden Eingriffs- und Aus-
gleichsregelung für die Mischgebietsfläche „Ludwigsburger Straße“ der Werk-
gruppe gruen, Stuttgart, vom 13. Oktober 2021 mit Änderung vom 24. Februar 
2022 wird zugestimmt. 

 
13. Die Verbandsverwaltung wird beauftragt, die öffentliche Auslegung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB sowie die erneute Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
vorzunehmen. 



 

 

ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG  

 

Zu den eingegangenen Anregungen der Behörden,  

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der  

 

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 06. Dezember 2021 – 07. Januar 2022 

(gemäß § 3 Abs. 1 BauGB u § 4 Abs. 1 BauGB) 

  

 zur 23. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar 

MISCHGEBIETSFLÄCHE „LUDWIGSBURGER STRAßE“, MARBACH AM NECKAR 

Vorentwurf vom 21. September 2021 der Stadt Marbach am Neckar  

 

  



2 
 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, sowie Verbände und Vereine wurden angeschrieben 

Nr. Name  Schreiben vom  

1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)  

2 Bürgermeisteramt  Affalterbach 30.12.2021 

3 Bürgermeisteramt Benningen  

4 Bürgermeisteramt Erdmannhausen  

5 Deutsche Telekom Technik GmbH 15.12.2021 

6 Landesnaturschutzverband Arbeitskreis Ludwigburg LNV 04.01.2022 

7 Landratsamt Ludwigsburg 14.01.2022 

8 Naturschutzbund Deutschland e.V. Ortsgruppe Marbach am Neckar  

9 Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie 16.12.2021 

10 Regierungspräsidium Stuttgart 30.12.2021 

11 Stadt Ludwigsburg 03.12.2021 

12 Verband Region Stuttgart 28.01.2022 

13 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 08.12.2021 

14 Zweckverband Gruppenklärwerk Häldenmühle  

15 Zweckverband Landeswasserversorgung 06.12.2021 

16 Planungsverband Unteres Remstal  
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Bedenken 
Wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Verweis auf Stellungnahme im Bebauungsplanverfahren wird 
berücksichtigt, siehe unten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis einer möglichen Beeinträchtigung vorhandener 
Telekommunikationslinien (TK), im Bereich einer möglichen 
geplanten zweiten Ein- und Ausfahrt in Richtung Ludwigsburg 
vom EgeTrans Grundstück Ludwigsburger Str. 74 ausgehend, 
wird nachgegangen. 
 
Empfehlung der frühzeitigen Abstimmung mit dem Straßen-
baulastträger und den Versorgungsunternehmen wird berück-
sichtigt. Die nebenstehenden Ausführungen zur Kostenrege-
lung bei Sicherung / Änderung / Verlegung der TK-Linien wer-
den zur Kenntnis genommen. 
 
 
Bestand und Betrieb der sich im Planbereich befindenden 
Telekommunikationslinien der Telekom bleiben gewähr-
leistet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berücksichtigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berücksichtigung 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen (Schutz und Zugang zu 
den TK-Linien, Beachtung der Kabelschutzanweisung) werden 
bei Bauausführung berücksichtigt.  
 
Das Merkblatt über „Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen“ wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 

Berücksichtigung 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verweis auf Stellungnahme im Bebauungsplanverfahren wird 
berücksichtigt, siehe unten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet 
Bereits mit Planungsanstoß im Juni 2019 wurde seitens des 
Landratsamtes für die ca. 0,14 ha große Fläche im Land-
schaftsschutzgebiet, einer möglichen Befreiung von der Land-
schaftsschutzverordnung zugestimmt. Im März 2021 wurde 
dies nochmals vom Landratsamt bestätigt, da die bean-
spruchte Landschaftsschutzgebietsfläche kleiner als 0,5 ha ist. 
Vor Satzungsbeschluss im Sommer 2022 wird formell ein An-
trag auf Befreiung bei der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamts Ludwigburg gestellt.  
 
Eingriff in das besonders geschützte Biotop 
In die schützenswerte Biotopfläche (Feldhecke) wird geringfü-
gig eingegriffen, um die maximal notwendigen oberirdischen 
Stellplätze herstellen zu können. Der Eingriff ist ca. 75 m² 
groß. Für diesen Eingriff wird gem. § 30 Abs. 4 BNatSchG die 
Stadt Marbach am Neckar einen Antrag auf Ausnahme von 
den Verboten des Absatzes 2 schriftlich bei der unteren Natur-
schutzbehörde einreichen. Die Ausnahmegenehmigung sollte 
der Stadt vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes vor-
liegen.  
 
Als Voraussetzung für die Ausnahme wird ein 
gleichartiger Ausgleich in räumlicher Nähe – zeitgleich – neu 
angelegt. 
 
Sowohl in der Begründung des Bebauungsplanvorentwurfs als 
auch im Umweltbericht wird auf den Eingriff in das Land-
schaftsschutzgebiet und in das Biotop eingegangen. 
 
In der zweiten Beteiligungsrunde nach § 3 Abs. 2 BauGB wird 
der LNV und alle landesweit tätigen Naturschutzverbände er-
neut beteiligt und angehört. Die Hinweise werden berücksich-
tigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hochwasserschutz 
Die Diskrepanz zwischen Begründung und Textteil wird aufge-
löst. Der Hinweis wird berücksichtigt und dankend angenom-
men. 
 
Die weiteren nebenstehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
 
 

 
Berücksichtigung 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I. Naturschutz 
 
Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet 
Bereits mit Planungsanstoß im Juni 2019 wurde seitens des 
Landratsamtes für die ca. 0,14 ha große Fläche im Land-
schaftsschutzgebiet, einer möglichen Befreiung von der Land-
schaftsschutzverordnung zugestimmt. Im März 2021 wurde 
dies nochmals vom Landratsamt bestätigt, da die bean-
spruchte Landschaftsschutzgebietsfläche kleiner als 0,5 ha 
ist. Vor Satzungsbeschluss im Sommer 2022 wird formell ein 
Antrag auf Befreiung bei der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamts Ludwigburg gestellt.  
 
Eingriff in das besonders geschützte Biotop 
In die schützenswerte Biotopfläche (Feldhecke) wird geringfü-
gig eingegriffen, um die maximal notwendigen oberirdischen 
Stellplätze herstellen zu können. Der Eingriff ist ca. 75 m² 
groß. Für diesen Eingriff wird gem. § 30 Abs. 4 BNatSchG die 
Stadt Marbach am Neckar einen Antrag auf Ausnahme von 
den Verboten des Absatzes 2 schriftlich bei der unteren Na-
turschutzbehörde einreichen. Die Ausnahmegenehmigung 
sollte der Stadt vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
vorliegen.  
 
Als Voraussetzung für die Ausnahme wird ein 
gleichartiger Ausgleich in räumlicher Nähe – zeitgleich – neu 
angelegt. 
 
Sowohl in der Begründung des Bebauungsplanvorentwurfs 
als auch im Umweltbericht wird auf den Eingriff in das Land-
schaftsschutzgebiet und in das Biotop eingegangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
II. Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
 
Altlasten 
Die nabenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Bodenschutz 
Der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
III. Immissionsschutz 
Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und berücksichtigt. Ein schalltechnisches Gutachten wird 
beim Ingenieurbüro BS Ingenieure beauftragt. Die Lärmpegel-
bereiche und Lärmschutzmaßnahmen werden dementspre-
chend in den Bebauungsplanunterlagen ergänzt. 
 
 
IV. Straßen 
In Bezug auf die Stellungnahme vom Regierungspräsidium 
Stuttgart nimmt die Stadt Marbach die Ablehnung einer zwei-
ten Zu- und Ausfahrt auf die L 1100 zur Kenntnis. 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Bereits am 17.11.2021 fand eine Besprechung mit dem Land-
ratsamt Ludwigsburg, dem Bauherrn, BS-Ingenieure und der 
Stadt Marbach statt. Hierbei wurde der Gedanke einer zwei-
ten Zu- und Ausfahrt „Rechts-rein-rechts-raus“ angesprochen, 
eine mögliche Aufstellfläche des Müllwagens, Mülleinhausung 
und ein möglicher Eingriff in die bestehende Bushaltestelle.  

 
Diese Besprechung war nicht abschließend. Bis zum Bebau-
ungsplanentwurf soll entschieden werden, wie die Erschlie-
ßung der Erweiterungsfläche im Detail aussieht und ggfls. die 
notwendige Zustimmung des Straßenbaulastträgers einge-
holt. Dementsprechend wäre der Geltungsbereich anzupas-
sen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 
 
 
 

Berücksichtigung 
 
 

 
 

 
Berücksichtigung 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 und B2, keine Bedenken 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
Nebenstehende Anregungen werden berücksichtigt. 
 
Ein geologisches Gutachten wurde bereits durch das private 
Ingenieurbüro Geotechnik Südwest im Oktober 2021 durchge-
führt. Das Gutachten ist Teil des Bebauungsplanvorentwurfs 
und als Anlage beigefügt. 
 
Die nebenstehend aufgeführten geologischen Hinweise wer-
den unter „C Hinweise“ in den Textteil des Bebauungsplanes 
mitaufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Berücksichtigung 



15 
 

Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Boden 
Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
Grundwasser 
Die Hinweise werden berücksichtigt und in der Begründung 
der FNP-Änderung wie folgt ergänzt: 
 
Baumaßnahmen, welche lediglich punktuell in das Grundwas-
ser einbinden (zum Beispiel Tiefergründungskörper, Baukör-
per, Aufzugsunterfahrt) bedürfen ebenfalls einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis. Es wird empfohlen, die hydrogeologischen 
Verhältnisse bei der Bauplanung zu berücksichtigen. Sollte 
eine dauerhafte Drainage oder Ableitung von Grundwasser 
geplant sein, wäre nachzuweisen, dass sich hieraus keine un-
günstigen Einflüsse auf oberstromige Grundwassernutzungen 
ergeben. 
 
 
 
Bergbau 
Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Geotopschutz 
Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Allgemeine Hinweise 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 

Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 

 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

9  
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mobilität, Verkehr, Straßen 
 
FNP-Änderung keine Bedenken 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Verweis auf die Stellungnahme zum parallelen Bebauungs-
planverfahren wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkmalpflege 
Keine Bedenken. 
Wir zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Marbach wird nach Inkrafttreten des Planes eine 
Fertigung der Planunterlagen in digitalisierter Form zukommen 
lassen. 
 

 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 

Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Marbach wird das Regierungspräsidium Stuttgart 
weiterhin beteiligen. 

 

 
 
 

 
Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Keine Bedenken 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Landschaftsschutzgebiet 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkommen 
Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und berücksichtigt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 

Berücksichtigung 



22 
 

Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eingriff in ein Landschaftsschutzgebiet 
Bereits mit Planungsanstoß im Juni 2019 wurde seitens des 
Landratsamtes für die ca. 0,14 ha große Fläche im Land-
schaftsschutzgebiet, einer möglichen Befreiung von der Land-
schaftsschutzverordnung zugestimmt. Im März 2021 wurde 
dies nochmals vom Landratsamt bestätigt, da die bean-
spruchte Landschaftsschutzgebietsfläche kleiner als 0,5 ha ist. 
Vor Satzungsbeschluss im Sommer 2022 wird formell ein An-
trag auf Befreiung bei der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamts Ludwigburg gestellt.  
 

 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keine Bedenken 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregung Bewertungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

15 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Bedenken 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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23. Änderung des Flächennutzungsplanes für den
Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar
Gewerbe-/Mischgebiet „Ludwigsburger Straße“,
Stadt Marbach am Neckar

Legende:

Maßstab 1 : 10.000

Aufgestellt: Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar,
21. September 2021

Stadt Marbach

GewerbegebietG

Mischgebiet (Planung)

Gewerbe-/Mischgebiet
„Ludwigsburger Straße“

M



Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar  
 
 
 
 
 

BEGRÜNDUNG  

 
zur 23. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Gemeinde-
verwaltungsverband Marbach am Neckar - Mischgebietsfläche 
"Ludwigsburger Straße“, Stadt Marbach am Neckar 
 
 
Ausgangslage, Ziel und Zweck der Planung 
 
Für das heutige Betriebsgelände des Logistikunternehmens Egetrans in der Lud-
wigsburger Straße 70 wurde der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ludwigsburger 
Straße“ von der Stadt Marbach am Neckar erstellt und per Satzung im Oktober 
2014 beschlossen. Mit dem Bau eines repräsentativen Betriebsgebäudes an der 
Stelle der früheren Lederfabrik Ernst & Meissner entstand zudem eine Verbesse-
rung der städtebaulichen Situation im Ortseingangsbereich aus Richtung Ludwigs-
burg kommend. Mit der damaligen Betriebsansiedlung auf dem Grundstück an der 
Ludwigsburger Straße sicherte sich, die in den vergangenen Jahren stark expandie-
rende Firma, auch langfristige Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Gelände. 
 
In den vergangenen Jahren ist es der Familie Steinmüller gelungen, alle unmittelbar 
an das Grundstück Ludwigsburger Straße 70 angrenzenden Flurstücke zu erwer-
ben. Auf dem neu entstandenen Grundstück (Flurstück 6174) möchte die Firma  
Egetrans unter dem Motto „Marbacher Tor | Wohnen und Arbeiten am Wasser“ ih-
ren bisherigen Standort erweitern. Angedacht ist ein Neubau mit einer Mischnut-
zung aus Gewerbe und Wohnen und einer zwei geschossigen Tiefgarage. Als mo-
derner Arbeitgeber möchte Egetrans vor allem auch den eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Wohnungen anbieten können, um kurze Wege und die immer 
wichtiger werdende Work-Life-Balance zu fördern. 
 
Die Bebauung sieht ein durchgehendes Sockelgeschoss vor, welches beide Nut-
zungen vereint, während ab dem ersten Obergeschoss die klare Trennung der bei-
den Nutzungsbereiche durch einzelne Baukörper ablesbar wird. Der in Richtung 
bestehendem Firmengebäude Egetrans orientierte Bereich bietet Raum für eine bis 
zu sechsgeschossige größtenteils gewerbliche Nutzung. Den städtebaulichen Ab-
schluss des Ensembles bildet daneben ein Baukörper für Wohnen mit 8 Vollge-
schossen zzgl. Teilgeschoss. Eingeschnittene Balkone und Terrassen sind größten-
teils in Richtung Neckar orientiert. Auf der Westseite der Bebauung soll ein privater 
Gemeinschaftsgarten mit Kinderspielfläche für die Bewohner im Gebäude unterge-
bracht werden. 
 
Da es sich bei dem Vorhaben um keine rein gewerbliche Nutzung handelt, soll die 
bisherige Festsetzung im Flächennutzungsplan „Gewerbegebiet“ durch eine Fest-
setzung als „Mischgebiet“ ergänzt werden. 
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Vorgaben des Regionalplans 
 
Im Regionalplan des Verbandes Region Stuttgart vom 22. Juli 2009 ist das Plange-
biet als Siedlungsfläche für Industrie und Gewerbe festgesetzt. Die L 1100 verläuft 
als Straße für großräumigen Verkehr im südlichen Teil des Gebiets. Der westliche 
Teil des Plangebietes liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Die Inanspruchnah-
me des Schutzgebietes soll in der Planung berücksichtigt und nach § 67 Absatz 1 
Bundesnaturschutzgesetz von den Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung vor 
Satzungsbeschluss befreit werden. Ebenso tangiert die Planung ein gemäß § 33 
Abs. 1 NatSchG geschütztes Biotop südlich verlaufend zur L1100. Für den Eingriff 
in das schützenswerte Biotop wird vor Satzungsbeschluss eine Ausnahmegeneh-
migung eingeholt. Zeitgleich wird ein gleichartiger Ausgleich in räumlicher Nähe neu 
angelegt. 
 
Das Plangebiet liegt nach Plansatz 3.3.6 (G) in einem Vorbehaltsgebiet zur Siche-
rung von Wasservorkommen. Diese Gebiete sind gegen zeitweilige oder dauernde 
Beeinträchtigungen oder Gefährdungen hinsichtlich der Wassergüte und der Was-
sermenge zu sichern. 
 
Erschließung 
 
Die Planungskonzeption sieht vor, das westliche Baugebiet über das Grundstück 
der Firma Egetrans, Ludwigsburger Straße 70 (Flurstück 322/1), zu erschließen. 
Der Umbau des Knotenpunktes L 1100 / Eichgraben / Gewerbeareal Ludwigsburger 
Straße 70 wurde bereits 2015 vorgenommen. Für das Erweiterungsvorhaben wird 
geprüft, ob dieser Knotenpunkt für die Erschließung des gesamten Betriebsgelän-
des ausreicht oder es einer zusätzlichen Ein-/Ausfahrt in Richtung Ludwigsburg be-
darf, auch hinsichtlich einer notwendigen Feuerwehrzufahrt und der Müllabfuhr zur 
Entsorgung. Die Planungen werden mit dem Straßenbaulastträger abgestimmt. 
 
Hochwasserschutz 
 
Um die Hochwassergefahr für das Plangebiet zu minimieren, soll das Geländeni-
veau der hinzukommenden Mischgebietsfläche, wie die bestehende gewerbliche 
Fläche angehoben werden. Das Geländeniveau des Plangebietes soll durchgehend 
in etwa auf die Höhe der Ludwigsburger Straße (L 1100) und damit über das Niveau 
eines HQEXTREM angehoben werden. 
 
Umwelt- und Artenschutz 
 
Auf der Ebene der Bauleitplanung wurde der besondere Artenschutz nach § 44 ff 
Bundesnaturschutzgesetz berücksichtigt. Daher wurde im Jahr 2020 von der Werk-
gruppe Gruen, Stuttgart, eine artenschutzrechtliche Übersichtsbegehung vorge-
nommen. Mit Änderung vom April 2021 wurden Vermeidungs-, CEF-Maßnahmen 
zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung für nach Bundesnaturschutzgesetz 
geschützte Arten festgelegt. 
 
Die vorbereitende Eingriffsregelung nach § 13 ff Bundesnaturschutzgesetz für das 
Plangebiet Mischgebietsfläche „Ludwigsburger Straße“, die Ermittlung und Bewer-
tung der umweltschützenden Belange nach § 1a BauGB sowie die Umweltprüfung 
nach § 2 BauGB sind in Form eines Umweltberichtes der Werkgruppe gruen, Stutt-
gart, vom 29.09.2021 (geändert 24.02.2022) dokumentiert. 
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Altlasten und Kampfmittel 
 
Um für die geplante wohnwirtschaftliche und gewerbliche Nutzung durch die Firma 
Egetrans belastbare Daten über den Untergrund zu erhalten, wurde eine 
orientierende Erkundung mit der Entnahme von Boden- und Bodenluftprobe durch 
die Firma Geotechnik Südwest im Oktober 2021 durchgeführt. Das Gutachten ist 
Teil des Bebauungsplanes und als Anlage der Bebauungsplanbegründung beige-
fügt. 
 
Ein Vorkommen an Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg auf dem Plangebiet 
konnte ausgeschlossen werden. Das Büro LBA Luftbildauswertung GmbH hat am 
15. Juni 2021 ein entsprechendes Gutachten ausgestellt. 
 
Grundwasser 
 
Baumaßnahmen, welche lediglich punktuell in das Grundwasser einbinden (zum 
Beispiel Tiefergründungskörper, Baukörper, Aufzugsunterfahrt) bedürfen einer was-
serrechtlichen Erlaubnis. Es wird empfohlen, die hydrogeologischen Verhältnisse 
bei der Bauplanung zu berücksichtigen. Sollte eine dauerhafte Drainage oder Ablei-
tung von Grundwasser geplant sein, wäre nachzuweisen, dass sich hieraus keine 
ungünstigen Einflüsse auf oberstromige Grundwassernutzungen ergeben. 
 
Flächenbilanz 
 
Im Vergleich zur bisherigen Plandarstellung ergeben sich folgende Änderungen: 
 
Bisherige Flächenausweisung: 
Gewerbebaufläche          0,8 ha 
Private Grünflächen          0,12 ha 
 
Neue Flächenausweisung: 
Mischgebietsfläche „Erweiterung Egetrans“       0,3 ha 
 
Änderungen der Flächenausweisung: 
Gewerbebaufläche           0,62 ha 
Mischgebietsfläche „Erweiterung Egetrans“      0,3 ha 
 
 
 
 
Aufgestellt:                    
Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar, 
21. September 2021, geändert 24. Februar 2022                             
AZ: 621.31  
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1 AUFTRAG, ANLASS 

Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Marbach am Neckar beauftragte im Juni 2021 die 
 werkgruppe gruen Fuchs & Kusterer - Landschaftsarchitekten - PartGmbB 
mit der Erstellung des Umweltberichtes und der vorbereitenden Eingriffsregelung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
und § 1a BauGB i.V.m. § 13ff BNatSchG für die 19. Änderung des Flächennutzungsplans des GVV Marbach 
am Neckar: 
 

• Ludwigsburger Straße – 1. Änderung und Erweiterung 
 
Aufgabe der landschaftsplanerischen Bewertung ist die Beantwortung folgender Fragen: 
Ist das Vorhaben ein Eingriff? 
Können durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen alle negativen Wirkungen ausgeglichen werden? 
Können durch Kompensationsmaßnahmen die negativen Wirkungen ausgeglichen werden? 
 
Ein Vorhaben ist dann ein Eingriff, wenn eine ERHEBLICHE oder NACHHALTIGE Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes (§ 14 BNATSCHG) erfolgt.  
 
ERHEBLICH: Der räumliche Umfang und die Intensität der Beeinträchtigung sind entscheidend. Daher ist die 
Beschreibung der erwarteten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter getrennt notwendig. Laut ARGE 
Eingriffsregelung (1995) sind erhebliche Beeinträchtigungen solche,  

• die das kurz- bis mittelfristige Regenerationsvermögen der Natur überfordern  

• wo sich andere Funktionen oder Werte des Naturhaushaltes einstellen oder 

• die das Landschaftsbild verändern. 
 
NACHHALTIG: Als Konventionsvorschlag wird ein Zeitraum von 5 Jahren angegeben (LANA-Gutachten zur Ein-
griffsregelung: KIEMSTEDT et al 1996. Alle Eingriffe, bei denen in diesem Zeitraum nicht die GLEICHE Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Landschaftsbildqualitäten wiederhergestellt werden können, wer-
den demnach als nachhaltig eingestuft. Im Einzelfall wie z.B. bei der Reduktion einer gefährdeten Population 
unter die Reproduktionsschwelle (Isolation von Populationen) können auch kürzere Zeiträume zu nachhaltigen 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes führen. In der Regel tritt dieser Tatbestand bei 
einer Beeinträchtigung folgender Tierartengruppen auf: Fledermäuse, Großvögel (aufgrund ihrer Empfindlich-
keit und Seltenheit), Amphibien (wenn eine unüberwindbare Barriere zwischen Laichgewässer und Winterle-
bensraum besteht. 
 
Die geplante Bebauung durch das Bauvorhaben „Ludwigsburger Straße – 1. Änderung und Erweiterung“ ist 
wegen der erheblichen und nachhaltigen Folgen ein Eingriff laut § 14 BNATSCHG. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB werden die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. 
 
Bei der Bewertung des Vorhabens werden außer den Auswirkungen auf Natur und Landschaft auch die Aus-
wirkungen auf Menschen, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen allen 
Schutzgütern berücksichtigt.  
 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten 
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt wer-
den kann. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu unterrichten und zur Äußerung auch 
im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzu-
fordern. 
 
Liegen Landschaftspläne oder sonstige vorliegende Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 g vor, so sind deren Be-
standsaufnahmen und Bewertungen in der Umweltprüfung heranzuziehen. 
 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
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Geschützte Gebiete und Einzelobjekte 

Das Plangebiet „Ludwigsburger Straße – 1. Änderung und Erweiterung“ liegt in folgenden der in Tabelle 1 auf-
geführten besonders geschützten Gebiete bzw. betrifft folgende geschützte Einzelobjekte: 
 

Geschützte Gebiete und Einzelobjekte 

Geschützte Bereiche auf EU-Ebene  Plan 

Fauna-Flora-Habitat Richtlinie, 92/43/EWG zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ 

BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
 

- 

EG-Vogelschutz-Richtlinie, 79/409/EWG über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten  
(ergänzt in 91/244/EWG) 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ 

BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
 

- 

Geschützte Bereiche auf Landesebene   

Artenschutzprogramm Baden-Württemberg REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART, ABT. 5 UMWELT,  
REF. 56 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE, 2017 

- 

Lebensräume nach § 1 BArtSchV geschützter Ar-
ten, nach der Roten Liste gefährdete Arten 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART, ABT. 5 UMWELT,  
REF. 56 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE, 2017 

- 

Naturschutzgebiete  
nach § 28 NatSchG B.-W. 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ 

BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
- 

Landschaftsschutzgebiete  
nach § 28 NatSchG B.-W. 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATUR-

SCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
! 

Naturdenkmäler  
nach § 30 NatSchG B.-W. 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ 

BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
- 

Geschützte Biotope  
nach § 30 BNatSchG i.V.m § 33 NatSchG B.-W. 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATUR-

SCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
! 

Geschützte Grünbestände  
nach § 31 NatSchG B.-W. 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ 

BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
- 

Geotope  
nach § 28, 30, 31, 33 NatSchG B.-W.,  
§ 2 DSchG B.-W. und § 7 LBodSchAG B.-W. 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ 

BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
- 

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete 
nach § 45 WG B.-W. 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ 

BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
- 
 

Überschwemmungsgebiete  
nach § 65 WG B.-W. 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ 

BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
- 
 

Hochwasserrisikogebiete, Überflutungsflä-
chen der Hochwassergefahrenkarte B.-W. nach 
§ 74 WHG 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATUR-

SCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW), 2017 
! 
 

Boden- bzw. Kulturdenkmale  
nach § 2 DSchG B.-W. 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART, ABT. 8 DENKMALPFLEGE, 
2016 

- 

Tab. 1: Checkliste Geschützte Gebiete und Einzelobjekte 
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Landschaftsschutzgebiet nach § 28 NatSchG BW 

 

Abb. 1 Landschaftsschutzgebiet Stand 7.9.2021 (https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de) 

Landschaftsschutzgebiet „Neckartal mit Randgebieten zwischen Ludwigsburg-Hoheneck und der Neckar-
schleuse Marbach“ (Nr. 1.18.054) zur Sicherung der vielgestaltigen Kulturlandschaft mit wechselnden Bewirt-
schaftungsformen wie Terrassenweinberge mit Natursteinmauern, grundwasserbeeinflusste Wiesen, naturna-
her Neckaruferbewuchs, Klebwälder und Obstbaumbestände; Erholungsgebiet. 
 
Das geplante Bauvorhaben unterliegt gem. § 5 der Schutzgebietsausweisung dem Erlaubnisvorbehalt der 
Naturschutzbehörde. 
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Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m § 33 NatSchG B.-W. 

 

Abb. 2 Geschütztes Biotop gem. § 33 NatSchG BW Stand 7.9.2021 (https://udo.lubw.baden-wuerttem-
berg.de) 

Das Gehölz an der Ludwigsburger Straße ist gem. § 33 NatSchG BW als „Feldgehölze und Feldhecken zwi-
schen EVS und Marbach Biotopnummer 170211181357“ besonders geschützt.  
 
Für einen Eingriff in die Gehölze muss rechtzeitig eine Ausnahmegenehmigung gem. § 30 Abs 4 BNatSchG 
bei der Unteren Naturschutzbehörde in Ludwigsburg beantragt werden. Die Genehmigung wird nur erteilt, 
wenn der Eingriff ausgeglichen wird. 

 
 

Photo 1 

Blick auf die geschützte Feldhecke im südli-
chen Teilbereich.  
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Hochwasserrisikogebiete, Überflutungsflächen der Hochwassergefahrenkarte B.-W. nach § 74 WHG  

 

Abb. 3 Überflutungstiefe bei HQ-Extrem (Hochwassergefahrenkarte 
LUBW) Stand 7.9.2021 (https://udo.lubw.baden-wuerttem-
berg.de)  

Bei einem extremen Hochwasserereignis wird das bestehende Betriebsge-
lände der Firma Egetrans und das geplante Baugebiet bis zu 1 m hoch über-
schwemmt.  
 
Im Bereich des Fußgängerweges nördlich vom Planungsgebiet verläuft die 
Verdolung des Eichgrabens.  
 
Das Firmengelände und Erweiterungsgelände liegt außerhalb des Über-
schwemmungsgebietes vom HQ 100 und darf daher bebaut werden. Aller-
dings wird dringend empfohlen, die Bauweise auch an mögliche extreme 
Hochwasser anzupassen. Punkt 4 des 10-Punkte-Programms zur Verringe-
rung der Hochwasserrisiken in Baden-Württemberg strebt die Vermeidung 
neuer Risiken durch die Bauleitplanung an (Ministerium für Umwelt, 2016). Gerade angesichts des Klimawan-
dels und der zu erwartenden Zunahme von extremen Starkregenereignissen ist eine Bebauung in Risikoge-
bieten möglichst zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist, sind entsprechende gebäudetechnische Schutz-
maßnahmen zu ergreifen. 
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2 Lage, bestehende Planungen 

Das ca. 1,2 ha große Gebiet liegt zum Großteil im ausgewiesenen Gewerbegebiet. Nur ganz im Süden sind 
Grünflächen von der Planung betroffen 
 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Mar-
bach am Neckar sind die Flächen bisher 
als Gewerbegebiet, Verkehrsfläche 
(L 1100) und Grünfläche dargestellt. 
 
2015 wurde das Betriebsgebäude der 
Firma Egetrans im nördlichen Teilbe-
reich gebaut. Der südliche Teilbereich 
wurde bis vor kurzem von einem Reifen-
händler genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das geplante Baugebiet tangiert ein 
Landschaftsschutzgebiet, besonders 
geschützte Biotope und eine Altlast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Entwicklungskarte des Landschafts-
planes aus dem Jahr 2000 weist auf 
Müllablagerungen hin und empfiehlt die 
Neuanlage von Ufergehölzen am 
Neckar.  
 
 
 
 

 
 

Abb. 4 Ausschnitt aus dem Flä-
chennutzungsplan GVV 
Marbach 1990-2005 mit Än-
derungen bis 2021 

 

Abb. 5 Ausschnitt aus dem Land-
schaftsplan GVV Marbach,  
Entwicklungskarte, werk-
gruppe gruen, 2000 
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Die Firma Egetrans, ein Logistikunternehmen, errichtete 2014 ihr Betriebsgelände in der Ludwigsburger Straße 
und möchte nun unter dem Motto „Wohnen und Arbeiten am Wasser“ ihren Firmensitz um zwei weitere 6 bzw. 
8stöckige Gebäude erweitern, in denen Gewerbeflächen und Wohnflächen untergebracht werden sollen. Dafür 
muss das Gebiet in ein Mischgebiet umgewandelt werden. Geplant ist die Errichtung von Wohn/Gewerbeblöcken 
mit Tiefgaragen und oberirdischen Stellplätzen. Im südlichen Teilbereich soll eine Grünfläche für die gemein-
schaftliche Benutzung durch die Anwohner angelegt werden. 
 
Die Stadt Marbach unterstützt das Planungsvorhaben, da durch Nachverdichtung bei weitem nicht der Wohn-
raum geschaffen werden kann, der notwendig ist, um die örtlichen Bedarfe abzudecken. Geplant ist die Errich-
tung von ca. 17-20 Wohnungen.  
 
Die Verkehrserschließung soll über den bereits bestehenden Knoten an der Ludwigsburger Straße erfolgen. Der 
westlich angrenzende Neckarradweg soll als Wegeverbindung genutzt werden. Es besteht eine direkte Busver-
bindung in die Innenstadt von Marbach und zur S-Bahn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6 Städtebauliches Kon-
zept (Steinmüller, Schatz, 
5.11.2020) 
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3 VORBEREITENDE EINGRIFFSREGELUNG 

In den folgenden Tabellen erfolgt eine Bewertung der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes aus 
landschaftsplanerischer Sicht:  
 

Zuerst erfolgt eine kurze Beschreibung der Nutzungen.  
 

Die Spalte „Konfliktbereiche“ gibt die Bewertung der Empfindlichkeit der einzelnen Landschaftspotentiale 
wieder. Diese Bewertung erfolgt hier speziell für die Einzelfläche.  
 

Die Spalte „Konfliktvermeidung“ gibt Auskunft über die Möglichkeit in den einzelnen Konfliktpunkten durch 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen negative Auswirkungen zu vermeiden. 
 

Die nächste Spalte gibt die vorgeschlagenen Minimierungsmaßnahmen an. Hier haben grundsätzlich Ver-
meidungsmaßnahmen Priorität vor Ausgleichsmaßnahmen und diese wiederum Priorität vor Ersatzmaßnah-
men.  
Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind aus dem Entwicklungskonzept des Landschafts-
planes GVV Marbach (WERKGRUPPE GRUEN, 2000) hergeleitet.  
 

In der letzten Spalte wird die endgültige Einstufung der Fläche nach Berücksichtigung der Minimierungsmaß-
nahmen getroffen. Wenn Minimierungsmaßnahmen auf Teilflächen keine ausreichende Verminderung der Aus-
wirkungen des Eingriffes erzielen können, so wird ein Verzicht dieser Teilfläche bzw. sogar der gesamten 
Siedlungserweiterungsfläche gefordert. Diese Bewertung ist durch die Hinterlegung des Flächennamens hervor-
gehoben, um eine rasche Einteilung der Flächen zu ermöglichen.  
 

Symbolhafte Darstellung: Die Bewertung der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes aus land-
schaftsplanerischer Sicht wurde durch eine unterschiedliche Unterlegung des Flächennamens symbolisch wie 
folgt hervorgehoben: 
 

 Mäßiges Eingriffsrisiko:  
Der Eingriff (mit Ausnahme der Auswirkungen durch Bodenversiegelungen) ist durch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auszugleichen. 

 
 

Umweltberichte mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind erforderlich. 

 Hohes Eingriffsrisiko: 
Der Eingriff ist durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auszugleichen.  
Umweltberichte und Grünordnungspläne mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind erforderlich 

  

 Hohes Eingriffsrisiko – Forderung der Flächenreduktion 
Für die Restfläche ist der Eingriff ist durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auszugleichen - Um-
weltberichte und Grünordnungspläne mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind erforderlich. 

  

 Sehr hohes Eingriffsrisiko – Forderung des Planungsverzichtes: 
Der Eingriff ist durch Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen nicht auszugleichen. 
Suche nach Ersatzstandorten. 

  

! 
Sensibler Planungsraum: 
Fachgutachten zur Vermeidung zu erwartender negativer Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, 
Arten und Lebensgemeinschaften / Biotoptypen, Klima / Luft oder Wasser sind erforderlich. 
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bestehende 
Nutzung, 
Kurzbe-
schreibung 

Konfliktbereiche, Bewertung 
sh: sehr hoch, h: hoch, m: mittel, g: gering, sg: sehr gering 
N: Norden, W: Westen, S: Süden, O: Osten  

VRS: Regionalplan, VERBAND REGION STUTTGART, 2009 

Konfliktvermeidung 
SaP: Spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung 

Maßnahmen 
VM: Vermeidungsmaßnahme  
CEF: CEF-Maßnahme  
A: Ausgleichsmaßnahme  
E: Ersatzmaßnahme  

Bewertung / Empfeh-
lung  

Ludwigsburger Straße – 1. Änderung und Erweiterung, Stadt Marbach am Neckar 
 

 
! 

Gewerbege-
biet, Grünflä-
che 

Mensch (M), insbesondere die menschliche Gesundheit: 
m: Lärm eingeschränktes Gewerbegebiet. Lärmbelastung 
durch L 1100. 
g: Lage im Überschwemmungsbereich HQextrem 
g: Die nächstgelegenen Störfallbetriebe sind 1,2 bzw. 
1,6 km Luftlinie entfernt.  
 
Arten und Lebensgemeinschaften / Biotoptypen (A&B): 
Einzelbiotopbewertung: 
sg: Gewerbegebiet, Firma Egetrans 
g: Lagerflächen alter Gewerbestandort 
m: Hecken/Gehölze entlang der L 1100, belastet durch Ver-
kehr und starkem Rückschnitt 
 

Artenschutz: 
g: 13 Vogelarten, 2 mit Brutverdacht. Vorkommen ge-
schützter und gefährdeter Brutvogelarten (Gebüsch/He-
ckenbrüter) und der Zwergfledermaus ist nicht auszu-
schließen. Vorkommen anderer schützenswerter Arten ist 
auszuschließen. (Übersichtskartierung 2020). Bei einer da-
raufhin durchgeführten Fledermauskartierung konnten nur 
überfliegende, jagende Tiere erfasst werden. Am Gebäude 
selbst wurden keine Tiere beobachtet. (Tierökologisches 
Gutachten 2021) Durch VM und CEF-Maßnahmen werden 
Beeinträchtigungen für nach BNatSchG geschützte Arten 
im Sinne des § 44 BNatschG vermieden 
 
Biotopverbund: 
g: Das Gebiet liegt außerhalb von Biotopverbundsflächen 
des Fachplans für den landesweiten Biotopverbund, der 
schwerpunktmäßig für Offenlandbiotope entwickelt wurde 
m: Die Gehölze sind aber wichtig für den Biotopverbund 
entlang des Gewässers. 

M: Im Zuge des Bebauungs-
planverfahrens ist eine 
Schalltechnische Untersu-
chung erforderlich. 

Hochwassersichere Planung 
der Gebäude  

Lärmschutz 

Sicherung Private Grünflä-
che gegenüber L 1100 und 
Neckar, sichere Zugänge zu 
Radweg und Bushaltestelle. 

A&B: Erhalt von Bäu-
men/Gehölzen  

Ausgleich für Eingriffe in be-
sonders geschützte Biotope 
/  

! Antrag stellen auf Aus-
nahme gem. 
§ 30 Abs 4 BNatSchG  

Anbringen von Nisthilfen 
(CEF-Maßnahmen) 

Vermeidung von Vogel-
schlag und Lichtfallen für In-
sekten 

 

VM: Hochwassersicherung der 
Gebäude, Anhebung des Erd-
geschossniveaus über HQ-ext-
rem-Hochwasserniveau 

VM: Einzäunung der Grünflä-
che (Kinderspielbereich) 

VM: Regenwasserrückhalt 
durch Zisternen bzw. Regen-
wasserversickerung (Mulden-
Rigolensystemen) mit Gewähr-
leistung des Grundwasser-
schutzes. 

VM: Einbau von Lärmschutz-
fenstern 

VM: möglichst geringer Versie-
gelungsgrad (flächensparendes 
Bauen, Verwendung wasser-
durchlässiger Beläge für Stell-
plätze, Wege u.a.). 

VM: Erhalt von Sträuchern/Bäu-
men im Süden. Grünflächenge-
staltung mit heimischen, stand-
ortgerechten Sträuchern/Bäu-
men.  

AE: Anlage von Ersatzbiotopen 
für Eingriffe in die Hecken/Feld-
gehölze im gleichen Naturraum 
(Neckartal) 

Bei Berücksichtigung der 
Minimierungs-, Vermei-
dungs-, CEF-, Aus-
gleichs- und Ersatzmaß-
nahmen liegen keine Ein-
wände gegenüber der 
geplanten Bebauung vor. 

Diese Maßnahmen sind 
im Rahmen des Umwelt-
berichtes mit Grünord-
nungsplan und Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung 
zum Bebauungsplan zu 
konkretisieren. 
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bestehende 
Nutzung, 
Kurzbe-
schreibung 

Konfliktbereiche, Bewertung 
sh: sehr hoch, h: hoch, m: mittel, g: gering, sg: sehr gering 
N: Norden, W: Westen, S: Süden, O: Osten  

VRS: Regionalplan, VERBAND REGION STUTTGART, 2009 

Konfliktvermeidung 
SaP: Spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung 

Maßnahmen 
VM: Vermeidungsmaßnahme  
CEF: CEF-Maßnahme  
A: Ausgleichsmaßnahme  
E: Ersatzmaßnahme  

Bewertung / Empfeh-
lung  

Fläche (F): 
g: Das Plangebiet wird derzeit überwiegend gewerblich ge-
nutzt. Der Versiegelungsgrad ist hoch. 
 
Boden (B): 
g: versiegelter und antropogen überformter Boden, Altlast, 
tw. Naturboden: Brauner Auenboden aus Auenlehm.  
 

Wasser (W):  

ursprünglich Neckaraue 
m: Hydrogeologische Einheit "Altwasserablagerung“, Schluff, 
sandig bis tonig, Ton, Sand.  
h: geringe Gesamtschutzfunktion der Grundwasserüberde-
ckung -> Grundwassergefährdung 
g: Keine Oberflächengewässer im Gebiet vorhanden 
 
Klima / Luft (K/L):  
g: Stadtrand-Klimatop, wesentliche Beeinflussung von 
Temperatur, Feuchte und Wind; Störung lokaler Windsys-
teme. Immissionsbelastung stark befahrene Straße 
(L1100).  

Kaltluftproduktion: ca. 10 - 15 m³/(s m²). 
 
m: Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den 
Folgen des Klimawandels. Es ist damit zu rechnen, dass die 
Frequenz und Stärke von Hochwasserereignissen zunimmt.  
 
Landschaftsbild / Landschaftsbezogene Erholung (L/E): 
Naturraum Nr. 123.32 "Pleidelsheimer Mulde" bzw. Land-
schaftseinheit „Unteres Neckartal“ 
m: Landschaftsraum Neckartal – beeinträchtigt durch Stra-
ßenverkehr (L 1100) und bestehende Gewerbeflächen, 
wichtige Wegeverbindung für Naherholung (Neckarrad-
weg) 
!: Landschaftsschutzgebiet  

B: Bodenschutzmaßnah-
men, geringer Versiege-
lungsgrad  

Altlastensanierung, Überprü-
fung der Bodenbelastung 
durch Schadstoffe 

W: Grundwasserschutzmaß-
nahmen, Regenwasserversi-
ckerung, bzw. –rückhalt 

K/L: Frischluftproduktion 
durch Erhalt von Gehölzflä-
chen. 

L/E: Erhalt Wegebeziehun-
gen 

! Antrag stellen auf Ände-
rung Landschaftsschutzge-
biet  

 

CEF/VM: Anbringen von Nisthil-
fen für den Hausrotschwanz an 
der Nordfassade des Gebäudes 
„Ludwigsburger Straße 70“, 
Festlegung Rodungszeiträume 
und Zeitraumes der Abbruchar-
beiten 1.10.-28.2. 

VM: Anpflanzung von „Klima-
bäumen“ auf Stellflächen und 
privaten Grünflächen 

VM: Vermeidung des Pestizide-
insatzes zur Grünflächenpflege 

VM: Verhinderung von Vogel-
schlag an Glas durch Vermei-
dung stark reflektierender und 
getönter Glasscheiben, von ver-
glasten Durchsichten durch Ge-
bäude, von hohen Glasflächen-
anteilen. 

VM: Verwendung insektenver-
träglicher Beleuchtungskörper 

VM: Extensive Dachbegrünung 
von Flachdächern.  

VM: Umweltbaubegleitung. 

VM: Altlastensanierung und Bo-
denkundliche Baubegleitung. 

Kontrolle der Funktionsfähig-
keit der Maßnahmen durch ein  
Monitoring. 
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bestehende 
Nutzung, 
Kurzbe-
schreibung 

Konfliktbereiche, Bewertung 
sh: sehr hoch, h: hoch, m: mittel, g: gering, sg: sehr gering 
N: Norden, W: Westen, S: Süden, O: Osten  

VRS: Regionalplan, VERBAND REGION STUTTGART, 2009 

Konfliktvermeidung 
SaP: Spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung 

Maßnahmen 
VM: Vermeidungsmaßnahme  
CEF: CEF-Maßnahme  
A: Ausgleichsmaßnahme  
E: Ersatzmaßnahme  

Bewertung / Empfeh-
lung  

 

Raumzusammenhang:  
Wichtiger Zugang zum Erholungsraum Neckartal 
 
Kulturgüter / sonstige Sachgüter (K/S): 
sg: Es liegen keine Hinweise anderer Fachplanungen vor. 
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4 ANHANG 

 

 

 

Photo 2 Betriebsgebäude Firma Egetrans 
(Osten) 

 
Photo 3 Grünanlage Firma Egetrans (Osten) 

 

 

 

 

Photo 4 Reifenhandel LB-Straße  

 

 
Photo 5 Gehweg nördlich vom Firmenge-

lände 

 

 

 

 

Photo 6 benachbarte Gehölzflächen im Nor-
den 

 
Photo 7 Neckarradweg im Westen des Ge-

biets 
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Photo 8 benachbart im Westen: Neckar 

 

 
Photo 9 ehem. Reifenhandel Gewerbebe-

trieb (Rückseite) 

 

 

 

Photo 10 FlSt. 6174 (Ludwigsburger Str. 74)  
 

Photo 11 Gehölze FlSt. 6174 an Ludwigs-
burger Straße mit Brombeer- 
dickicht 

 

 

 

Photo 12 FlSt 6174 Blickrichtung NO 

 

 
Photo 13 Blickrichtung N vom Radweg aus 

(Rückseite) 
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